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Vermerk:

Kosten- und Leistungsrechnung/Erbringung von Leistungen durch Dritte

Die Verwaltung hat neben den Gebührenhaushalten auch im Bereich des Bauhofes

und der Stabsstelle IUK eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) eingeführt. Mit¬

telfristig besteht das Ziel jedoch darin, eine flächendeckende KLR im Bereich der

Gesamtverwaltung zu etablieren. Das Konzept für die flächendeckende KLR ist im

Entwurf bereits erstellt. Als nächster Schritt erfolgt die Schaffung der technischen

Voraussetzungen in der Finanzsoftware. Im Rahmen des Konzeptes sollen nach

Aussage der Verwaltung neben den bereits bestehenden Aufgabenkreisen die Berei¬

che Gebäudewirtschaft, Bäder und Kultur unter Berücksichtigung der einschlägigen

Querschnittsbereiche priorisiert werden. Aus den genannten Bereichen könnten be¬

stimme Tätigkeiten auch von Dritten erbracht werden, soweit keine hoheitlichen Auf¬

gaben tangiert werden.

Ein weiterer Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung ist insbesondere davon ab¬

hängig, inwieweit das Kosten- und Nutzungsverhältnis in einem positiven Verhältnis

steht.
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